




Hausordnung Kraftraum  

Sportverein Seeon e.V. 

 

Wir bitten um Beachtung: 

1. Gesundheit 
a) Die Benutzung wird grundsätzlich jedem gestattet, sofern er nicht ansteckend krank oder betrunken ist. 

b) Der Nutzer versichert, körperlich gesund zu sein und insbesondere nicht an einer Krankheit oder Verletzung 

zu leiden, die eine Ausübung der Mitgliedschaft in Frage stellt. 

c) Gesundheitsschädigungen des Nutzers aufgrund der Missachtung dieser Hausordnung oder 

unsachgemäßen Gebrauchs der Geräte/Einrichtungen                       hat der SV Seeon e.V. nicht zu vertreten. 

2. Allgemeine Hinweise zur Kraftraumnutzung 
a) Alle Aushänge im Kraftraum, Hallenbereich und in den Sanitärbereichen sind zu beachten und deren Inhalte 

zwingend einzuhalten. 

b) Sachbeschädigungen in den Sportanlagen (Kraftraum, Duschen, Kabinen, etc.) werden auf Kosten von dem 

erhoben, der sie bewirkt oder verursacht hat. 

3. Hygiene und Kleiderordnung 
a) Bitte nur in den Umkleideräumen umziehen. 

b) Aus hygienischen Gründen müssen die Griffe der Geräte nach Beendigung der Übung desinfiziert werden 

und  während der Übung ein Handtuch auf den Polstern  untergelegt werden. 

c) Zum Training sind saubere, feste Sportschuhe mitzubringen, die nicht bereits als Straßenschuhe verwendet 

wurden.  Die Schuhe sind vor dem Kraftraum zu wechseln. 

d) Saubere Sportbekleidung ist mitzubringen. 

e) Aus hygienischen Gründen ist das Training nur mit bekleidetem Oberkörper gestattet. 

f) Verursachte Verunreinigungen müssen selbstständig entfernt werden. 

4. Ein- und Ausgang 

a) Der Aufenthalt von Kindern im Gerätebereich ist nicht gestattet. 
b) Minderjährige dürfen erst ab ihrem 16. Geburtstag den Kraftraum mit schriftlicher Einverständniserklärung 

der Erziehungsberechtigten nutzen.   

c) Der Zutritt des Kraftraums  ist nur für Personen mit gültiger Mitgliedschaft im Sportverein und Kraftraum erlaubt. 

Ausnahmen sind der Abteilungsleitung vorab mitzuteilen. 

d) Der Fitness- und Kraftraum darf nicht allein genutzt werden. Es müssen sich mindestens 2 Personen im  Raum 

befinden. 

e) Nutzung der Umkleiden und Duschen 
- Die Nutzung der ersten zwei Kabinen und Duschen (Damen- und Herrenumkleide) ist während der 

offiziellen Trainingszeiten des SV Seeons (Mo-Fr, 15:30-22:00 Uhr, Samstag/Sonntag 6-22 Uhr) gestattet. 

- Das Duschen während der Schulzeiten/Zeiten der Mittagsbetreuung ist nicht gestattet. 

5. Nutzung der Krafttrainingsgeräte 
a) Die Nutzer haben vor der Benutzung der Geräte diese stets auf deren Unversehrtheit hin zu überprüfen.  

b) Die Sportanlagen und deren Zubehör sind schonend und pfleglich zu behandeln und jede  Beschädigung 

oder Verunreinigung zu vermeiden. 

c) Beschädigungen der Sportanlagen oder deren Einrichtungen und Geräte sind unverzüglich der 

Abteilungsleitung des Firnessraums bzw. dem Vorstand SV Seeon e.V. mitzuteilen. 

d) Die beschädigten Geräte sind unverzüglich zu sperren und ausreichend zu kennzeichnen. 

e) Die Nutzer sind an die Weisung der Mitglieder der Abteilungsleitung und des Vereinsvorstandes  gebunden. 

f) Die beweglichen Geräte wie Hanteln, Scheiben etc. müssen nach Gebrauch an den jeweiligen 

Aufbewahrungsort zurückgebracht werden. Eine Nichtbeachtung kann zum Ausschluss des Kraftraumes 

führen. 

6. Beim Verlassen des Kraftraums sind folgende Punkte zu überprüfen 

- Fenster schließen, Stereoanlage ausschalten, Licht ausschalten 

- Die letzten müssen den Kraftraum beim Verlassen abschließen. Außerhalb der offiziellen 

Trainingszeiten muss zudem die Halle abgeschlossen werden.  

 

 

 
Stand 16.12.2025       ______________________________ 

         Abteilungsleitung Kraftraum 


